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Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 34 vom 26. Juli 2022828

203013

Zweite Verordnung zur Änderung der 
 Ausbildungsverordnung Laufbahngruppe 1 
 allgemeiner Verwaltungsdienst Gemeinden

Vom 14. Juli 2022

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) verord-
net das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Digitalisierung im Einvernehmen mit dem Ministerium 
des Innern und dem Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Ausbildungsverordnung Laufbahngruppe 1 allge-
meiner Verwaltungsdienst Gemeinden vom 9. September 
2014 (GV. NRW. S. 501), die durch Verordnung vom 4. Juli 
2018 (GV. NRW. S.  360) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 5 Absatz 2 wird das Wort „soll“ durch das Wort 
„kann“ ersetzt.

2.  Dem § 10 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

  „(4) Der Vorbereitungsdienst kann entsprechend der 
gesetzlichen Regelung auch in Teilzeit mit einem bis 
auf 75 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit reduzier-
ten Umfang der Tätigkeit abgeleistet werden. Der tat-
sächliche Umfang der Reduzierung erfolgt im Einver-
nehmen mit dem Dienstherrn. Eine Ausbildung in 
Teilzeit ist an den Tagen der theoretischen Ausbildung 
nicht möglich. Die praktische Ausbildung ist im Um-
fang der Reduzierung entsprechend anzupassen. Der 
Ausbildungsverlauf bleibt unberührt.

  (5) Für Beamtinnen und Beamte, die einem olympi-
schen, paralympischen oder deafl ympischen Bundes- 
oder Landeskader angehören oder Mitglied einer ent-
sprechenden Auswahlmannschaft sind und eine Emp-
fehlung des Sportfachverbandes vorlegen, kann die 
Ausbildung um die mit dem Sportfachverband abge-
stimmte Trainings- und Wettkampfzeit bis zur 
Höchstausbildungszeit auf höchstens drei Jahre ver-
längert werden.“

3.  § 15 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Für die Entscheidung über die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung sind nur die ersten vier fachprakti-
schen Ausbildungsabschnitte zu berücksichtigen. Die 
Zulassung kann nur erfolgen, wenn mindestens drei 
Ausbildungsabschnitte mit der Note „ausreichend“ 
oder einer besseren Bewertung abgeschlossen wurden 
und im Rahmen der vier fachpraktischen Ausbil-
dungsabschnitte mindestens ein Durchschnittswert 
von „ausreichend“ erreicht wird.“

4.  § 17 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden die Wörter „Leistungsnachweise 
in Form von schriftlichen Übungsarbeiten (Klau-
surarbeiten) und sonstige Leistungen (zum Bei-
spiel mündliche Leistungen, Tests, Hausarbeiten)“ 
durch die Wörter „schriftliche Leistungsnachweise 
(Klausurarbeiten)“ ersetzt. 

 b)  In Satz 2 werden die Wörter „sowie die sonstigen 
Leistungen“ gestrichen.

 c)  In Satz 5 wird die Angabe „und 2“ durch die An-
gabe „bis 3“ ersetzt.

5.  Dem § 19 wird folgender Absatz 7 angefügt:

  „(7) Entscheidungen über Widersprüche in Prüfungs-
angelegenheiten trifft der Prüfungsausschuss. Dieser 
kann die Aufgabe der Studienleitung übertragen.“

6.  § 20 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden die Wörter „im Lehrgang er-
brachten Klausurarbeiten und sonstigen Leistun-
gen“ durch die Wörter „theoretischen Ausbildung“ 
ersetzt.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

7.  § 28 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) In der Wiederholungsprüfung ist der Prüfl ing auf 
Antrag von der Prüfung in einzelnen Bereichen zu be-
freien, wenn seine Leistungen in diesen Prüfungsbe-
reichen bei der zurückliegenden Prüfung mindestens 
mit der Note „ausreichend“ bewertet wurden. Der 
Antrag ist rechtzeitig vor der Wiederholungsprüfung 
zu stellen. Bei der Festsetzung des Ausbildungspunkt-
wertes nach §  20 Absatz  2 sind auch die Noten der 
Beurteilungen über den verlängerten Vorbereitungs-
dienst und die Noten der während der Zeit im Unter-
richt gefertigten Klausurarbeiten in die Berechnung 
einzubeziehen.“

8.  § 30 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechni-
schen Dienstes der Laufbahngruppe 1 ab dem zweiten 
Einstiegsamt, die nach §  26 Absatz  2 Satz  3 des Be-
amtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl.  I 
S. 1010), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28. Juni 2021 (BGBl.  I S.  2250) geändert worden ist, 
an Maßnahmen zum Erwerb einer neuen Befähigung 
teilzunehmen haben, erwerben die Befähigung für die 
Laufbahn des allgemeinen Verwaltungsdienstes in den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes 
Nordrhein-Westfalen der Laufbahngruppe 1 ab dem 
zweiten Einstiegsamt durch die erfolgreiche Teil-
nahme an

 1.  dem für diese Laufbahn eingerichteten Vorberei-
tungsdienst oder

 2.  einer Ausbildung für Verwaltungsfachangestellte 
nach der APO Verwaltungsfachangestellte vom 11. 
Juni 2014 (GV. NRW. S. 325) in der jeweils gelten-
den Fassung.

  Dies setzt voraus, dass die Teilnehmenden sowohl im 
Lehrgang als auch in der praktischen Ausbildung 
mindestens einen Durchschnittspunktwert von 5,00 
erhalten. Das zuständige Studieninstitut für kommu-
nale Verwaltung stellt die erfolgreiche Teilnahme ent-
sprechend Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 fest. Eine 
Prüfung darf nicht gefordert werden.“

9.  Die Anlage 4 erhält die aus dem Anhang zu dieser 
Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 14. Juli 2022

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h
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Anlage 4 
(zu § 17 Absatz 5, 

§ 20 Absatz 5) 
 
 
 

Studieninstitut für kommunale Verwaltung __________________________________ 
 
 
 
 

Nachweisung des Ausbildungspunktwertes 
 
 

für________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Ergebnis der praktischen Ausbildung im 
 
1.1 Ausbildungsabschnitt 1: _____________ 
1.2 Ausbildungsabschnitt 2: _____________ 
1.3 Ausbildungsabschnitt 3: _____________ 
1.4 Ausbildungsabschnitt 4: _____________ 
 
Summe_______________: 4 = ______ (Punktwert der praktischen Ausbildung*)
 
 
 
2. Ergebnis der theoretischen Ausbildung im Unterrichtsfach: 
 

Klausurarbeiten 
 

2.1 Staats- und Europarecht    Punktzahl _____________ 
2.2 Allgemeines Verwaltungsrecht    Punktzahl _____________ 
2.3 Kommunalrecht     Punktzahl _____________ 
2.4 Recht der Gefahrenabwehr   Punktzahl _____________ 
2.5 Sozialrecht     Punktzahl _____________ 
2.6 Bürgerliches Recht    Punktzahl _____________ 
2.7 Beamtenrecht     Punktzahl _____________ 
2.8 Arbeits- und Tarifrecht    Punktzahl _____________ 
2.9 Verwaltungsorganisation   Punktzahl _____________ 
2.10 Betriebswirtschaftslehre mit 

Bezügen zur Volkswirtschaftslehre  Punktzahl _____________ 
2.11 Kosten- und Leistungsrechnung   Punktzahl _____________ 
2.12 Kommunale Buchführung   Punktzahl _____________ 
2.13 Kommunale Abgaben    Punktzahl _____________ 
2.14 Kommunales Finanzmanagement  Punktzahl _____________ 
 

Summe  _____________ 
 
 
 
 

Summe aller Punktzahlen der Klausurarbeiten ______ : _______ (Zahl der Klausurarbeiten) = 
 
______ (Punktwert der theoretischen Ausbildung*)
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Anlage 4 
(zu § 17 Absatz 5 

§ 20 Absatz 5) 
 

3. Ausbildungspunktwert 
 
Summe der Punktwerte für 
 
3.1 praktische Ausbildung ______ 

und 
 

3.2 theoretische Ausbildung ______x 2 
 

Summe   ______: 3 
 
= Ausbildungspunktwert*) ______ 
 

Damit ist die Beamtin/der Beamte zur Prüfung nicht zugelassen/zugelassen (§ 20 Absatz 3 VAP 1.2 
allgVerw - Gem). 
 
 
___________________________, den ______________ 
 
 

____________________________ 
(Unterschrift Studienleitung) 

 
 

Von der vorstehenden Berechnung habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
___________________________, den ______________ 
 
 

____________________________ 
(Unterschrift Beamtin/Beamter) 

 
 
 
 

*) Bruchwerte sind ohne Rundung bis zur zweiten Dezimalstelle zu errechnen. 

– GV. NRW. 2022 S. 828
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2254

Bekanntmachung
des Inkrafttretens des Zweiten Staatsvertrages 

zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(Zweiter Medienänderungsstaatsvertrag)

Nachdem am 29. Juni 2022 alle Ratifi kationsurkunden 
bei der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, hinterlegt 
waren, ist der Staatsvertrag gemäß seines Artikels 3 Ab-
satz 2 Satz 1 am 30. Juni 2022 in Kraft getreten. 

Düsseldorf, 5. Juli 2022

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hendrik  W ü s t

– GV. NRW. 2022 S. 831

 45

Verordnung  über die elektronische 
Kommunikation und Aktenführung  in Angelegen-

heiten der strafrechtlichen Zusammenarbeit mit 
dem Ausland im Land Nordrhein-Westfalen

(ERVVO RHSt)

Vom 7. Juni 2022

Auf Grund des §  77b des Gesetzes über die internatio-
nale Rechtshilfe in Strafsachen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1537), des-
sen Satz 2 bis 4 durch Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzes 
vom 18. Oktober 2010 (BGBl. S. 1408) eingefügt und des-
sen Satz 1 zuletzt durch Artikel 163 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in 
Verbindung mit §  1 Absatz  2 Satz  1 des Justizgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. 
S.  30), der zuletzt durch Gesetz vom 23. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 254) geändert worden ist, verordnet das Mi-
nisterium der Justiz:

 § 1
Zulassung der elektronischen Kommunikation 

im Bereich der Rechtshilfe in Strafsachen

Gerichte und Behörden können nach Maßgabe der nach-
folgenden Vorschriften elektronische Nachrichten zum 
Zweck der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen 
von ausländischen Gerichten und Behörden empfangen 
oder an diese übermitteln. Die an dem elektronischen 
Nachrichtenverkehr teilnehmenden Behörden sowie der 
Zeitpunkt, ab dem sie daran teilnehmen, werden in der 
Anlage 1 bezeichnet.

 § 2
Übermittlung von Nachrichten

Die Übermittlung von Nachrichten nach § 1 erfolgt über 
den deutschen e-Justice Communication via Online Data 
Exchange-Zugangspunkt, im Folgenden e-CODEX-Zu-
gangspunkt, unter Nutzung des Elektronischen Ge-
richts- und Verwaltungspostfachs (EGVP) oder des 
e-Evidence Digital Exchange Systems (eEDES).

§ 3
Arten und Formate der zu übermittelnden Dokumente

(1) Nachrichten nach § 1 bestehen aus einem Dokument 
im Portable Document Format, im Folgenden PDF, und 
maschinenlesbaren Daten im Format Extensible Markup 
Language (XML). Das Dokument enthält das an die 
empfangende Behörde zu übermittelnde, das Rechtshil-
feersuchen betreffende Anschreiben. Das Beifügen von 
Anhängen ist zulässig.

(2) Die übermittelnde Behörde ist dafür verantwortlich, 
dass das Dokument und die Anhänge schädliche aktive 
Komponenten, wie beispielsweise Viren, Trojaner oder 
Würmer, nicht enthalten.

§ 4
Gewährleistung der Authentizität von an das Ausland zu 
übermittelnden Dokumenten und der Integrität von zu 

übermittelnden Dokumenten und Nachrichten

(1) Eine Mehrfertigung des Dokuments ist durch eine in 
Nummer 9 Absatz 1 der Richtlinien für den Verkehr mit 
dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 2016 
(BAnz AT 12.10.2017 B1) in der jeweils geltenden Fas-
sung bezeichnete Person zu unterzeichnen. Die unter-
zeichnete Mehrfertigung ist zu den Akten zu nehmen. 
Das Dokument ist elektronisch als PDF zu speichern 
und mit einer qualifi zierten elektronischen Signatur 
nach der Verordnung (EU) Nr.  910/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
elektronische Identifi zierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S.  73; L 23 vom 29.1.2005, S.  19; L 155 vom 
14.6.2016, S. 44) in der jeweils geltenden Fassung zu ver-
sehen.

(2) Die qualifi zierte elektronische Signatur kann durch 
ein anderes sicheres Verfahren im Sinne des §  77a Ab-
satz 2 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. 
Juni 1994 (BGBl. I S. 1537), das zuletzt durch Artikel 29 
des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607) ge-
ändert worden ist, ersetzt werden. Bei Übermittlung über 
einen e-CODEX-Zugangspunkt stellt die Beifügung des 
„Trust-OK-Tokens“ nach Maßgabe des sich aus Anlage 2 
ergebenden europäischen Standards ein solches sicheres 
Verfahren dar. 

(3) Dem Dokument beizufügende Anhänge sind, sofern 
sie nicht schon elektronisch vorliegen, durch Einscannen 
in die elektronische Form zu übertragen. Ist ein beizufü-
gendes Schriftstück mit einem Beglaubigungsvermerk 
versehen, ist im Dokument die bildliche und inhaltliche 
Übereinstimmung des auf dem beigefügten Schriftstück 
angebrachten Beglaubigungsvermerks zu bestätigen. Die 
Übertragung hat nach dem Stand der Technik zu erfol-
gen. Sie genügt dieser Anforderung insbesondere, wenn 
den Anforderungen der Technischen Richtlinie 03138 Er-
setzendes Scannen (RESISCAN) des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik vom 23. April 
2020 genügt wird. Eingescannte Leerseiten werden nicht 
übersandt.

(4) Abweichend von Nummer 9 Absatz 3 der Richtlinien 
für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen An-
gelegenheiten bedarf es der Beifügung eines Abdrucks 
des Dienstsiegels nicht. 

§ 5
Prüfung der Authentizität und Integrität von aus dem 
Ausland übermittelten Dokumenten und Nachrichten

(1) Sofern nach dem Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen für die Leistung von Rechts-
hilfe die Einreichung schriftlicher Unterlagen ein-
schließlich Originalen oder beglaubigten Abschriften 
vorgesehen ist, ist die Vorlage elektronischer Dokumente 
zulässig, die mit qualifi zierter elektronischer Signatur 
versehen sind.

(2) Die qualifi zierte elektronische Signatur kann durch 
ein anderes sicheres Verfahren im Sinne des §  77a Ab-
satz 2 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen ersetzt werden. Bei Übermittlung über einen 
e-CODEX-Zugangspunkt stellt die Beifügung des 
„Trust-OK-Tokens“ nach Maßgabe des sich aus Anlage 2 
ergebenden europäischen Standards ein solches sicheres 
Verfahren dar. 

(3) Sofern eine qualifi zierte elektronische Signatur nach 
der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 verwendet wird, müs-
sen diese und das ihr zugrunde liegende Zertifi kat durch 
das adressierte Gericht oder durch eine andere von der 
Landesjustizverwaltung mit der automatisierten Über-
prüfung beauftragte Stelle prüfbar sein.
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(4) Ist ein übermitteltes elektronisches Dokument zur 
Bearbeitung nicht geeignet, ist dies der absendenden 
Stelle unter Angabe der geltenden technischen Rahmen-
bedingungen unverzüglich mitzuteilen.

§ 6
Weitere Bearbeitung eingehender elektronischer 

Nachrichten aus dem Ausland

(1) Soweit die elektronische Aktenführung noch nicht 
eingeführt ist, ist von eingehenden elektronischen Doku-
menten, soweit es sich nicht um maschinenlesbare Da-
teien handelt, ein Ausdruck für die Akten zu fertigen. Im 
Übrigen bleiben die Vorschriften der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften des Justizministeriums „Anwei-
sungen für die Verwaltung des Schriftguts bei den Ge-
schäftsstellen der Gerichte und Staatsanwaltschaften 
des Landes Nordrhein-Westfalen“ vom 27. April 1967 
(JMBl. NRW S.  109), die zuletzt durch die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift vom 16. Dezember 2019 (JMBl. 
NRW S. 3) geändert worden sind, unberührt.

(2) Soweit die elektronische Aktenführung eingeführt 
ist, gilt die eAkten-Verordnung Strafverfahren vom 19. 
August 2020 (GV. NRW. S. 761) in der jeweils geltenden 
Fassung.

§ 7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die elektro-
nische Kommunikation und Aktenführung in Angelegen-
heiten der strafrechtlichen Zusammenarbeit mit dem 
Ausland im Lande Nordrhein-Westfalen vom 24. März 
2015 (GV. NRW. S. 324) außer Kraft.

Düsseldorf, den 7. Juni 2022

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h
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Anlage 1 
 
I. Am elektronischen Rechtshilfeverkehr in Strafsachen unter Nutzung des 
Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (EGVP) teilnehmende Gerichte 
und Behörden, Zeitpunkt der Teilnahme  
 
 
Staatsanwaltschaften Zeitpunkt 
Aachen, Düsseldorf 
 

ab 01.02.2015 

Duisburg, Krefeld, Kleve, Köln, Mönchengladbach 
 

ab 01.09.2015 

Arnsberg, Bielefeld, Bochum, Bonn, Detmold, Dortmund, Essen, 
Hagen, Münster, Paderborn, Siegen, Wuppertal 

ab 01.12.2015 

 
Gerichte Zeitpunkt 

./. ./. 

./. ./. 
 
 
II. Am elektronischen Rechtshilfeverkehr in Strafsachen unter Nutzung des e Evidence 
Digital Exchange Systems (eEDES) teilnehmende Gerichte und Behörden, Zeitpunkt der 
Teilnahme 
 
 
Staatsanwaltschaften Zeitpunkt 
Köln, Kleve und Dortmund 
 

ab 01.11.2021 

Aachen, Arnsberg, Bielefeld, Bochum, Bonn, Detmold, Duisburg, 
Essen, Hagen, Krefeld, Kleve, Mönchengladbach, Münster, Paderborn, 
Siegen, Wuppertal 
 

ab 01.05.2022 

 
Gerichte Zeitpunkt 

./. ./. 

./. ./. 
 
 
III. e-CODEX-Zugangspunkt (e-Codex-Gateway) 
 
Landesbetrieb  
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)  
Mauerstraße 51  
40476 Düsseldorf 
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Verordnung 
über die Zuständigkeit zur Gewährung 
eines einmaligen Heizkostenzuschusses 

an Wohngeld beziehende Personen
(Heizkostenzuschuss-Zuständigkeitsverordnung – 

HkzZVO)

Vom 5. Juli 2022

Auf Grund des §  3 Absatz  1 Satz  2 des Heizkostenzu-
schussgesetzes vom 29. April 2022 (BGBl.  I S. 698) ver-
ordnet die Landesregierung:

§ 1 
Zuständigkeit 

Die Gemeinden sind zuständig für die Gewährung eines 
einmaligen Heizkostenzuschusses an den in § 1 Absatz 1 
des Heizkostenzuschussgesetzes genannten Personen-
kreis. 

§ 2
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Sie tritt am 31. Mai 2032 außer Kraft.

Düsseldorf, 5. Juli 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Für die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2022 S. 856
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Änderung der Satzung 
über den Wasserverband Eifel-Rur

Vom 13. Dezember 2021

Die Verbandsversammlung hat aufgrund der §§  10 
Abs. 1, 11 und 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Wasser-
verband Eifel-Rur  (Eifel-RurVG) vom 7. Februar 1990 
(GV. NW. S.  106), zuletzt geändert durch Artikel  26 des 
Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122), am 13. 
Dezember 2021 beschlossen, die Satzung des Wasserver-
bandes Eifel-Rur vom 4. Oktober 1993 (GV. NRW. S. 976), 
zuletzt geändert durch Beschluss der Verbandsversamm-
lung vom 9. Dezember 2019 (GV. NRW. 2020 S. 197), wie 
folgt zu ändern:

1.  Dem § 6 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

  „Abstimmungen zu Beschlüssen und Wahlen sind in 
offener Form durchzuführen, solange kein Delegierter 
eine geheime Abstimmung oder Wahl beantragt. Der 
Antrag auf geheime Abstimmung oder Wahl muss zu 
Beginn des betreffenden Tagesordnungspunktes ge-
stellt werden.“

2.  Nach § 6 werden folgender § 6a und § 6b eingefügt: 

  „§ 6 a

 Virtuelle Verbandsversammlung
 (§ 15 Abs. 11 Eifel-RurVG)

  (1) Für den Fall, dass unter den Voraussetzungen des 
§ 15 Abs. 11 Eifel-RurVG eine Verbandsversammlung 
als virtuelle Verbandsversammlung stattfi ndet, wird 

diese über ein vom Vorstand zu bestimmendes Video-
konferenzsystem durchgeführt, das den Anforderun-
gen nach § 15 Abs. 11 Satz 1 Ziff. 1 bis 3 Eifel-RurVG 
entspricht. Dieses System soll verfügbar sein, ohne 
zusätzliche Software installieren zu müssen.

  (2) Der Verband stellt das System zur Verfügung und 
gewährleistet seine generelle Funktionsfähigkeit. Er 
übernimmt keine Gewähr dafür, dass der individuelle 
technische Zugang zu diesem System, wie etwa eine 
ausreichende Übertragungsbandbreite, im Einzelfall 
möglich ist. Erforderliche Hard- oder Software zur 
Ermöglichung der Sitzungsteilnahme wird vom Ver-
band nicht zur Verfügung gestellt.

  (3) In der Einladung zu der virtuellen Verbandsver-
sammlung ist den Delegierten und den Vertretern nach 
§ 15 Abs. 8 Eifel-RurVG der Internet-Link zu der vir-
tuellen Verbandsversammlung einschließlich der ent-
sprechenden Zugangsdaten mitzuteilen. Die Delegier-
ten und die Vertreter nach § 15 Abs. 8 Eifel-RurVG ha-
ben diese Zugangsdaten vertraulich zu behandeln.

  (4) Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt in der 
Weise, dass Interessierte den öffentlichen Teil der Ver-
bandsversammlung über einen Live-Stream verfolgen 
können, wenn sie sich über die Homepage des WVER 
hierzu angemeldet haben, und ihnen der Internet-Link 
sowie die Zugangsdaten zur Verfügung gestellt wurden. 
Die Möglichkeit der Beteiligung der Öffentlichkeit 
wird in dem Bekanntmachungstext über die Sitzung 
der Verbandsversammlung kenntlich gemacht. Soweit 
nach §  6 Abs.  2 dieser Satzung in der Verbandsver-
sammlung Angelegenheiten behandelt werden, die 
nicht öffentlich sind, wird bei der Behandlung dieser 
Tagesordnungspunkte der Live-Stream unterbrochen.

 § 6 b
  Beschlussfassung und Wahlen im Umlaufverfahren

(§ 15 Abs. 12 Eifel-RurVG)

  (1) Für den Fall, dass unter den Voraussetzungen des 
§ 15 Abs. 11 Eifel-RurVG anstelle einer virtuellen Ver-
bandsversammlung eine Beschlussfassung oder Wah-
len der Delegierten im Wege eines Umlaufverfahrens 
durch schriftliche Stimmabgabe gemäß §  15 Abs.  12 
Eifel-RurVG erfolgen sollen, fragt die oder der Vorsit-
zende des Verbandsrates in einem kombinierten Ab-
stimmungsvorgang zunächst das Einverständnis der 
Delegierten zu diesem Vorgehen ab. Sodann erfolgt – 
unter dem Vorbehalt, dass mindestens die Hälfte der 
Delegierten ihr Einverständnis zur schriftlichen 
Stimmabgabe erklärt hat – eine schriftliche Stimmab-
gabe in der Sache.

  (2) Die Abfrage des Einverständnisses zur Durchfüh-
rung des Umlaufverfahrens und die Stimmabgabe auf 
schriftlichem Weg erfolgen in der Weise, dass den De-
legierten die Einverständniserklärung und die Bera-
tungsunterlagen einschließlich der Stimmabgabezet-
tel auf postalischem Weg übermittelt werden. Die 
Stimmabgabezettel sind in einem vom Verband zur 
Verfügung gestellten frankierten Rückumschlag in-
nerhalb einer Frist von zwei Kalenderwochen an die 
oder den Vorsitzenden des Verbandsrates zurückzu-
senden.

  (3) Nach Ablauf der in Abs.  2 genannten Frist stellt 
die oder der Vorsitzende des Verbandsrates zunächst 
fest, ob sich mindestens die Hälfte der Delegierten mit 
der Durchführung des Umlaufverfahrens einverstan-
den erklärt hat. Im Anschluss an diese Feststellung 
stellt die oder der Vorsitzende gegebenenfalls das Er-
gebnis der Beschlussfassung bzw. der Wahlen fest und 
unterrichtet die Delegierten und die Vertreter nach 
§  15 Abs.  8 Eifel-RurVG innerhalb von zwei Kalen-
derwochen nach Ablauf der in Abs. 2 genannten Frist 
über die festgestellten Ergebnisse.“

3.  Nach § 9 werden folgende §§ 9a, 9b und 9c eingefügt:

 „§ 9 a
 Sitzungen des Verbandsrates
 (§ 18 Eifel-RurVG)

  (1) Die Sitzungen des Verbandsrates sind grundsätz-
lich nicht öffentlich. 
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  (2) Über Gegenstände, die nicht auf der mit der Ein-
ladung versandten Tagesordnung stehen, aber keinen 
Aufschub dulden, kann nur mit Zustimmung der 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder beraten und be-
schlossen werden.

  (3) Abstimmungen zu Beschlüssen und Wahlen sind in 
offener Form durchzuführen, solange kein Mitglied 
eine geheime Abstimmung oder Wahl beantragt. Der 
Antrag auf geheime Abstimmung oder Wahl muss zu 
Beginn des betreffenden Tagesordnungspunktes ge-
stellt werden.

 § 9 b
 Virtuelle Verbandsratssitzung
 (§ 18 Abs. 8 Eifel-RurVG)

  Für den Fall, dass unter den Voraussetzungen des § 15 
Abs.  11 Eifel-RurVG eine virtuelle Verbandsratssit-
zung stattfi ndet, wird diese über ein vom Vorstand zu 
bestimmendes Konferenzsystem durchgeführt, das 
den Anforderungen nach §  15 Abs.  11 Satz  1 Ziff. 1 
bis 3 Eifel-RurVG entspricht, wobei auf eine Bild-
übertragung verzichtet werden kann. Das Konferenz-
system soll verfügbar sein, ohne zusätzliche Software 
installieren zu müssen. § 6 a Abs. 2 und 3 gelten ent-
sprechend.

§ 9 c
Beschlussfassung und Wahlen im Umlaufverfahren

(§ 18 Abs. 8 Eifel-RurVG)

  (1) Für den Fall, dass unter den Voraussetzungen des 
§ 15 Abs. 11 Eifel-RurVG anstelle einer virtuellen Ver-
bandsratssitzung eine Beschlussfassung oder Wahlen 
im Wege eines Umlaufverfahrens durch schriftliche 
Stimmabgabe gemäß § 18 Abs. 12 Eifel-RurVG erfol-
gen sollen, fragt die oder der Vorsitzende des Ver-
bandsrates in einem einheitlichen Abstimmungsvor-
gang zunächst das Einverständnis der Mitglieder zu 
diesem Vorgehen ab. Sodann erfolgt – unter dem Vor-
behalt, dass mindestens Zweidrittel der Mitglieder ihr 
Einverständnis zur schriftlichen Stimmabgabe erklärt 
hat – eine schriftliche Stimmabgabe in der Sache.

  (2) Die Abfrage des Einverständnisses zur Durchfüh-
rung des Umlaufverfahrens und die Stimmabgabe auf 
schriftlichem Weg erfolgen in der Weise, dass den Mit-
gliedern die Einverständniserklärung und die Bera-
tungsunterlagen einschließlich der Stimmabgabezet-
tel auf postalischem Weg übermittelt werden. Die 
Stimmabgabezettel sind in einem vom Verband zur 
Verfügung gestellten vorfrankierten Rückumschlag 
innerhalb einer Frist von zwei Kalenderwochen an die 
oder den Vorsitzenden des Verbandsrates zurückzu-
senden.

  (3) Nach Ablauf der in Abs.  2 genannten Frist stellt 
die oder der Vorsitzende des Verbandsrates zunächst 
fest, ob sich mindestens Zweidrittel der Mitglieder 
mit der Durchführung des Umlaufverfahrens einver-
standen erklärt hat. Im Anschluss an diese Feststel-
lung stellt sie oder er gegebenenfalls das Ergebnis der 
Beschlussfassung bzw. der Wahlen fest und unterrich-
tet die Mitglieder innerhalb von zwei Kalenderwo-
chen nach Ablauf der in Abs. 2 genannten Frist über 
die festgestellten Ergebnisse.“

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des Eifel-RurVG ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)  der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver-
sammlung vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Genehmigung

Die vorstehende Satzungsänderung wurde vom Ministe-
riums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen mit Schrei-
ben vom 13. Juni 2022, Az.: IV-1 61.01.04.03, gemäß § 11 
Abs. 2 Eifel-RurVG genehmigt.

Düren, den 22. Juni 2022

Wasserverband Eifel-Rur

Der Vorstand

Dr. Joachim  R e i c h e r t

– GV. NRW. 2022 S. 856
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